Legitimation von

Gnade und Amnestie
im Rechtsstaat

Hartmut Fischer

Was wissen wir als juristisch interessierte Laien iiber Amnestie und Gnade?
Wir denken wohl eher an autokratische Herrscher, die mit Jubelamnestien
das Volk bei Laune halten wollten, oder an amerikanische Filme iiber die
Todesstrafe, deren dramaturgischer Hohepunkt meist mit dem Erfolg oder
Scheitern eines letzten Gnadenersuchs an den Gouverneur einhergeht.
Moglicherweise noch an Versuche der Politiker, sich fiir die immer wieder
fragwiirdige Praxis des Spendensammelns einen Freibrief auszustellen. Uber
die konkrete Ausgestaltung und die praktische Anwendung von Amnestie
und Gnade im demokratischen Rechtsstaat informiert Hartmut Fischer. Dabei
geht es nicht zuletzt um die Probleme, die sich daraus fiir Gewaltenteilung,
Gleichbehandlung und Rechtssicherheit ergeben. Wenn auch - so der Tenor
des Aufsatzes — zu einem sehr zuriickhaltenden Gebrauch dieser Instrumente
zu raten ist, sind sie dennoch fiir ein »menschliches« Recht unverzichtbar.

Gnade und Amnestie in der
rechtspolitischen Diskussion

Wer sich mit Fragen der Gnade und Amnestie
naher befasst, stellt sehr rasch fest, dass die
rechtspolitische Diskussion zumeist eindeutig
von der Amnestie beherrscht wird. Erwdhnt seien
hier lediglich die Forderungen nach einer Amne-
stie fiir die Tater, die wegen DDR-Spionage oder
SED-Unrecht verurteilt wurden. Amnestieforde-
rungen werden regelmafig in einer breiten
Offentlichkeit im Rahmen von Publikationen,
Talkshows u.&. ausfihrlich erortert und finden
zudem in im Parlament gestellten Antrdgen
ihren Niederschlag. Die Diskussionen sind haufig
stark von politischen Grundeinstellungen ge-
pragt und weisen dementsprechend ein hohes
MaR an Polarisierung auf.!

Demgegeniber bliht die Gnade geradezu im
Verborgenen. Die Fille, in denen Begnadigungen
in der offentlichen Diskussion Interesse finden
oder Uberhaupt zur Kenntnis genommen wer-
den, sind selten. Es handelt sich zumeist um
wenige ganz spektakulére Einzelfalle wie z.B. die
Begnadigung ehemaliger RAF-Terroristen durch
den Bundesprésidenten. In einem deutlichen
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Widerspruch zu der 6ffentlichen Wahrnehmung
steht jedoch die praktische Bedeutung der bei-
den Rechtsinstitute. Zwar sind auch Gnadener-
weise die Ausnahme und nicht die Regel. Immer-
hin wurden im Jahr 1997 aber bundesweit
21.611 Eingdnge in Gnadensachen bei den
Staatsanwaltschaften verzeichnet.2 Demgegen-
Uber spielen Amnestieregelungen in der jingeren
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur
eine sehr marginale Rolle.

Abgrenzung der Begriffe

Gnade und Amnestie haben denselben Ur-
sprung und &hneln sich in den Rechtsfolgen.3 Es
wird unterschieden zwischen der Begnadigung
im Einzelfall und der generellen Begnadigung
einer Vielzahl von Personen nach allgemein be-
zeichneten Merkmalen ohne Ricksicht auf die
individuelle Gnadenwirdigkeit.# Letztgenannte
Form der Begnadigung wird nach allgemeinem
Sprachgebrauch mit Amnestie oder Straffrei-
heitsregelung bezeichnet.

Bei der Einzelfallbegnadigung wird ferner dif-
ferenziert zwischen der Begnadigung im engeren

Sinne, die einen Erlass, eine Abmilderung, Um-
wandlung oder eine Aussetzung einer rechtskraf-
tig festgesetzten Strafe oder MafRregel zum Ge-
genstand hat, und der Begnadigung im weiteren
Sinne, mit der die Entscheidung bezeichnet
wird, eine Strafverfolgung nicht einzuleiten
oder nicht fortzusetzen. Letztere Erscheinungs-
form der Begnadigung wird Niederschlagung
oder Abolition genannt. Eine solche Nieder-
schlagung im Einzelfall ist allerdings nach der
verfassungsrechtlichen Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland nicht zul&ssig. Eine
Niederschlagung von Verfahren kann daher
allenfalls fur eine abstrakte Vielzahl von Verfah-
ren im Rahmen einer Amnestie angeordnet
werden.5

In der grundlegenden Entscheidung vom
23. April 1969 zur Justitiabilitdit von Gnaden-
entscheidungen hat das Bundesverfassungs-
gerichtt das Begnadigungsrecht folgendermalien
definiert:

»Das Begnadigungsrecht, wie es das Grund-
gesetz in Art. 60 Abs. 2 kennt, besteht in der Be-
fugnis, im Einzelfall eine rechtskraftig erkannte
Strafe ganz oder teilweise zu erlassen, sie umzu-
wandeln oder ihre Vollstreckung auszusetzen. Es
erdffnet die Moglichkeit, eine im Rechtsweg zu-
stande gekommene und im Rechtsweg nicht
mehr zu andernde Entscheidung auf einem
»andereng, sbesonderen< Weg zu Kkorrigieren.«

Die Amnestie ist dagegen im modernen de-
mokratischen Rechtsstaat nicht mehr Ausfluss
einer dem Recht vorgehenden Gnade, sondern
Korrektur des Rechts selbst. Es entspricht dem
Wesen des modernen Rechtsstaates, dass Amne-
stie nicht mehr durch einen Gnadenerweis des
Staatsoberhauptes, sondern nur durch formelles
Gesetz gewahrt werden kann.”

Gnade und Amnestie unterscheiden sich da-
nach im wesentlichen darin, dass letztere sich
auf eine unbestimmte Vielzahl von Fallen be-
zieht, auch die Niederschlagung anhéngiger so-
wie die Nichteinleitung neuer Verfahren umfasst
und Gesetzesform haben muss.

Die Begnadigung

Wenngleich die Wurzeln der Gnade noch
wesentlich weiter zurlickreichen, so kann von
Gnade als Institution und Prarogative des Herr-
schers erst ab dem Entstehen fester Staatsformen
in der Antike gesprochen werden.8 Der Begriff
Gnade kommt aus dem Althochdeutschen
»Ginada« oder »Gnada« und bedeutet soviel wie
»sich zur Hilfe neigen. Er bezeichnet damit ein
Wohlwollen, das ein Hoherstehender einem Un-
tergeordneten erweist.® Das Gnadenrecht wurde
bis in die Neuzeit als Ausfluss der von Gott abge-
leiteten Macht des Herrschers verstanden.10
Dieses Gnadenverstdndnis hat sich naturgeman
mit dem Ende der Monarchie und dem Ent-
stehen des demokratischen Rechtsstaates grund-
legend gewandelt. Nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts!! musste das irrationale
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Element entfallen, da es in einer modernen
demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben
kénne.

Zwar hat auch der demokratische Rechtsstaat
das Institut der Gnade Gbernommen, da auch er
ihrer bedarf, um das Recht nicht »gnadenlos«
werden zu lassen. Die Rechtseinrichtung der
Gnade beinhaltet letztlich nichts anderes als die
Anerkennung der Fragwirdigkeit allen Rechts
und der Widerspruche zwischen materieller Ge-
rechtigkeit, ZweckmaRigkeit und Rechtsicher-
heit.l2 Die Legitimation empfangt sie jedoch
nicht mehr aus der von Gott abgeleiteten Weis-
heit und Gute des Monarchen, sondern aus der
Verfassung selbst. Wie bereits die Weimarer
Reichsverfassung, so haben auch das Grundgesetz
(Art. 60 Abs. 2 GG) und die Verfassungen der
Lander (z.B. in Bayern Art. 47 der Bayerischen

»Das Begnadigungsrecht hat
nach heutigem Verstdndnis
nur noch die Funktion, Hdrten
des Gesetzes, etwaige Irrtiimer
der Urteilsfindung sowie
Unbilligkeiten bei nachtrdglich
verdnderten allgemeinen oder
personlichen Verhdltnissen
auszugleichen'3«

Verfassung) das Begnadigungsrecht konstitutio-
nell verankert. Der Begriff der Gnade wird in den
verfassungsrechtlichen Normen jedoch nicht
naher definiert, sondern vorausgesetzt. Auch die
wenigen gesetzlichen Vorschriften, die sich mit
der Gnade befassen, enthalten keine Definition,
was die Voraussetzungen und Wirkungen der Beg-
nadigung betrifft (vgl. z.B. § 452 StPO).

Gnade ist als Mittel anzusehen, um Rechts-
nachteile, die fir PflichtenverstoBe verhangt
wurden, zu mildern oder aufzuheben.14 Das Be-
gnadigungsrecht beschrankt sich nicht nur auf
das Strafrecht, sondern erstreckt sich auch auf
das Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar-
recht sowie auf die Berufs- und Ehrengerichts-
barkeit und die in gerichtlichen Verfahren ver-
hangten Ordnungsmittel.

Begnadigungsrecht und
Rechtsstaatsprinzip

Die staatsrechtliche Einordnung der Gnade in
die Systematik des modernen Rechtsstaats mit
seinem Gewaltenteilungsgrundsatz bereitet auf-
grund der besonderen Funktion und des ge-
schichtlichen Herkommens des Begnadigungs-
rechts nicht unerhebliche Schwierigkeiten.
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Nach nahezu einhelliger Meinung kann das
Begnadigungsrecht weder der Legislative noch
der Judikative zugerechnet werden.!s Die erstge-
nannte Gewalt setzt selbst Normen, die letztere
wendet diese an, um Einzelfélle zu entscheiden.
Das Begnadigungsrecht zeichnet sich dem-
gegenuber gerade dadurch aus, dass es nicht in
einer der juristischen Subsumtion zuganglichen
Weise normiert ist. Es stellt sich daher letztlich
nur die Frage, ob das Begnadigungsrecht der
Exekutive zuzurechnen ist oder als eine verfas-
sungsmaRige Gestaltungsmacht eigener Art zu
verstehen ist. Diese Einordnung ist nicht rein
akademischer Natur, das staatsrechtliche Vorver-
sténdnis hat vielmehr durchaus auch Ruckwir-
kungen auf die hochst umstrittene Frage, ob ab-
lehnende Gnadenentscheidungen justitiabel
sind oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass die
Vertreter der Auffassung, die das Begna-
digungsrecht der Exekutive zurechnen und
hierin einen Verwaltungsakt sehen, eher die
Justitiabilitdt von Gnadenakten bejahen als die-
jenigen, die im Begnadigungsrecht einen Re-
gierungsakt mit Verfassungsrang erkennen.16

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner
Entscheidung vom 23. April 196917 festgestellt,
dass das Grundgesetz durch die Ubernahme des
Begnadigungsrechts in dem geschichtlich uber-
kommenen Sinn und der Ubertragung auf ein
Organ der Exekutive die Gewaltenteilung modi-
fiziert und dem Gnadentréger eine Gestaltungs-
macht besonderer Art verliehen hat. Nach die-
sem Urteil gilt fir Gnadenentscheidungen die
Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG nicht.
Dieser Auffassung haben die vier dissentieren-
den Richter und die ihnen folgende Literatur
entgegen gehalten, dass ein justizfreier Gnaden-
akt mit der rechtsstaatlichen gewaltenteilenden
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, in
der alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, nicht
vereinbar sei.18

Auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof®
und der Hessische Staatsgerichtshof2 folgen dieser
Auffassung und bejahen - zumindest unter dem
Gesichtspunkt der Prifung eines Verstof3es gegen
das Willklrverbot - eine (verfassungs-)gericht-
liche Kontrolle von ablehnenden Gnaden-
entscheidungen. Allerdings verlangt auch der
Bayerische Verfassungsgerichtshof nicht, dass
Gnadenentscheidungen nach auflen hin mit
einer Begriindung versehen werden miussen. Es
entspricht daher standiger Praxis in Bayern (und
wohl auch in den anderen Léndern und im
Bund), dass Gnadenentscheidungen zwar intern
begriindet werden, die Griinde dem Verurteilten
jedoch nicht mitgeteilt werden.

Wahrend die Frage der gerichtlichen Uber-
prufbarkeit von ablehnenden Gnadenentschei-
dungen weiterhin stark umstritten ist, besteht
weitgehend Einigkeit dartber, dass der Widerruf
eines gewéhrten Gnadenerweises justitiabel sein
muss. Begriindet wird dieses Ergebnis damit,
dass durch den Gnadenerweis die Wirkung eines
Strafurteils umgestaltet wird und der dem Verur-
teilten gewahrte Freiheitsraum nicht mehr der

freien Verflgung der Exekutive unterliegt.2
Gegen den Widerruf eines Gnadenaktes kann
danach der Betroffene gem. 8§ 23 ff EGGVG
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen.

Trager des Begnadigungsrechts und
Gnadenverfahren

Gemafl? Art. 60 Abs. 2 GG Ubt der Bundes-
prasident im Einzelfall fiir den Bund das Begna-
digungsrecht aus. Im Wesentlichen beschrénkt
sich das Begnadigungsrecht des Bundes-
prasidenten allerdings auf die Félle, in denen
im ersten Rechtszug die Strafgerichtsbarkeit des
Bundes ausgeubt wurde (vgl. § 120 GVG). Das
Begnadigungsrecht des Bundesprasidenten be-
trifft daher insbesondere Staatsschutzdelikte, bei
denen der Generalbundesanwalt Anklage er-
hoben hat. Wesentlich groRere praktische Be-
deutung hat das Begnadigungsrecht der Lander.
Nach den meisten Landerverfassungen steht
dieses Recht dem Ministerprasidenten zu. Im
Saarland wurde das Begnadigungsrecht der Re-
gierung und in den Stadtstaaten dem Senat
eingeraumt.

RegelmaRig ist allerdings in weitem Umfang
das Begnadigungsrecht auf andere Stellen dele-
giert. So hat in Bayern der Ministerprasident
das Begnadigungsrecht fir die Entscheidungen
ordentlicher Gerichte weitgehend auf das Ju-
stizministerium Ubertragen und sich im We-
sentlichen nur das Begnadigungsrecht flr die
lebenslange Freiheitsstrafe vorbehalten (vgl.
Bek. vom 20. September 1973, GVBI S. 508).
Auch eine weitere Delegation des Begnadi-
gungsrechts ist mdglich. Nach der Bayerischen
Gnadenordnung sind u.a. die gnadenweise
Gewahrung von Strafaufschub und Strafunter-
brechung auf die Leitenden Oberstaatsanwalte
bzw. Generalstaatsanwaélte tbertragen.

Zwar sind Petitionen an die Parlamente in
Gnadensachen nicht selten. Die Frage nach der
Rolle des Parlaments im Rahmen des Begnadi-
gungsrechts ist allerdings nicht ganz einfach zu
beantworten. Auch wenn hinsichtlich des Beg-
nadigungsrechts die politische Verantwortung
des Ministerprasidenten oder der Regierung
gegenuber dem Parlament zu bejahen ist, so ist
doch sehr zweifelhaft, ob das Parlament die un-
mittelbar aus der Verfassung entspringende
Entscheidungsfreiheit des Gnadentrégers beein-
flussen oder sogar einschranken kann.22

Das Gnadenverfahren selbst ist in den Gna-
denordnungen des Bundes und der Lénder
geregelt.

Voraussetzung dafir, dass der Gnadenweg er-
Offnet ist, ist danach einerseits, dass das Straf-
verfahren bereits rechtskréftig abgeschlossen ist.
Andererseits mussen aber die Rechtsnachteile
oder beschwerenden Rechtsfolgen der Entschei-
dung in dem Zeitpunkt, in dem Uber den Gna-
denerweis entschieden wird, noch fortbestehen.

Ein wesentlicher Grundsatz des Gnadenrechts
ist der Vorrang der gerichtlichen Entscheidung
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(vgl. § 5 Bayer. Gnadenordnung). Danach
kommt eine Gnadenentscheidung nur dann in
Betracht, wenn die erstrebte Verglinstigung
nicht auf eine vom Gesetz selbst vorgesehene
Weise zu erlangen ist. Der Gnadenweg kann die
mogliche Anrufung des Gerichts nicht ersetzen.
Besondere praktische Bedeutung hat dieser
Grundsatz insbesondere, wenn eine Reststraf-
aussetzung nach 88 57, 57 a StGB mdglich ist.
Der Ausbau gesetzlicher Aussetzungs- und Mil-
derungsmdglichkeiten hat letztlich zu einer
Zurlickdrangung des Begnadigungsrechts ge-
fuhrt.23 So hat die Einfihrung des § 57 a StGB
durch das 20. Strafrechtsdnderungsgesetz vom
8. Dezember 1981 dazu gefuhrt, dass nur noch
in ganz wenigen Ausnahmeféllen eine Ausset-
zung der lebenslangen Freiheitsstrafe im Gna-
denwege in Betracht kommt.

Inhalt und Wirkung positiver
Gnadenentscheidungen

Der mogliche Inhalt von Gnadenentscheidun-
gen wird durch das Gewohnheitsrecht sowie die
Gnadenordnungen naher bestimmt.24 Nach § 4
Bayer. Gnadenordnung umfasst das Begnadi-
gungsrecht insbesondere die Befugnis, rechts-
kraftig verhangte Kriminalstrafen, Geldbuf3en
und Ordnungsmittel zu erlassen, zu ermaRigen,
umzuwandeln oder ihre Vollstreckung dauernd
oder voriibergehend auszusetzen. Das Begnadi-
gungsrecht erstreckt sich auch auf Nebenstrafen
sowie Nebenfolgen sowie grundsatzlich auch
auf MaBregeln der Besserung und Sicherung,
wenngleich es allerdings bei diesen gerade auf-
grund der Sicherungsfunktion nur &uferst sel-
ten tatsachlich zum Tragen kommen dirfte.

Einer Begnadigung nicht zugénglich sind ins-
besondere Zwangsmittel wie Zwangsgeld und
Zwangshaft sowie Eintragungen im Bundes-
zentralregister. Fir letztere stehen in 8§ 39, 49
BZRG gesetzliche Tilgungsmdglichkeiten zur
Verfligung.

Fir die Wirkungen eines Gnadenerweises gibt
es verschiedene Erklarungsansétze: Die Befehls-
theorie sieht im Begnadigungsakt einen Befehl
der Staatsgewalt an die zustdndige Behorde, die
erkannte Strafe nicht oder nur zum Teil oder in
milderer Form zu vollstrecken. Nach der Ver-
zichtstheorie stellt die Begnadigung einen Ver-
zicht des Staates auf seinen durch die Straftat
entstandenen Strafanspruch dar. Demgegentiber
liegt nach der neueren Restitutionstheorie das
Wesen der Gnade darin, dass der Tréger des
Gnadenrechts — ohne den Bestand des rechts-
kraftigen Strafanspruchs zu tangieren - befugt
ist, dem Verurteilten die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gegen die Folgen des straf-
rechtlichen Erkenntnisses zu gewdhren.?s Die
naheren Einzelheiten dieser Theorien bedurfen
hier keiner vertiefenden Erdrterung. Im Wesent-
lichen unumstritten durfte allerdings sein, dass
durch die Begnadigung das Urteil selbst nicht
angetastet wird, sondern lediglich die Voll-
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streckung der verhdngten Sanktion voriber-
gehend oder auch dauerhaft ausgesetzt wird.26

Motivation fiir positive
Gnadenentscheidungen

Weder das Grundgesetz noch die Landerverfas-
sungen enthalten Aussagen daruiber, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Gnadenerweis ge-
wahrt werden kann. Lediglich einige
Gnadenordnungen, wie z.B. die Baden-Wirt-
tembergs, versuchen, modgliche Gnadengriinde
naher einzugrenzen. Aufgrund des Ausnahme-
charakters der Begnadigung bereitet es natur-
gemal erhebliche Schwierigkeiten, die Fallge-
staltungen, bei denen ein Gnadenerweis in
Betracht zu ziehen ist, im Einzelnen zu definie-
ren. Zu Recht warnt Radbruch?” davor, dass
streng genommen die Kompetenz der Gnade
aufhort, sobald Richtlinien der Gnade die Form
gesetzgebungsreifer  Normen angenommen
haben. Gnade habe, freilich mit dem Willen zur
Allgemeingultigkeit, das Recht des Einzelfalles,
nicht neue Rechtsnormen zur Geltung zu
bringen.

Da es Rechtsnormen, die die Voraussetzungen
fuir einen Gnadenerweis in einer der Subsumtion
zugéanglichen Weise aufgrund der Natur des
Gnadenrechts nicht geben kann, ist es fur den
Gnadenpetenten schwierig abzuschétzen, ob in
seinem Fall ein Gnadenerweis in Betracht
kommt oder sein Anliegen von vornherein aus-
sichtslos ist. Die Unsicherheit ber das Zustan-
dekommen eines positiven Gnadenaktes zeigt
sich auch darin, dass in Gnadengesuchen immer
wieder die Auffassung geduRert wird, jeder Bir-
ger habe das (verfassungsmaRige) Recht, einmal
in seinem Leben um Gnade zu bitten.

Auch wenn eine Kodifizierung von Gnaden-
grinden nicht mdglich ist, so ist doch eine
Katalogisierung der unter Rechtstaatsgesichts-
punkten denkbaren Motivlagen fur einen positi-
ven Gnadenakt mdglich. Von vornherein auszu-
scheiden ist hierbei die Begnadigung, die allein
in der Person des Gnadentrégers ihre Motivation
findet. Die in vor-demokratischen Zeiten Ub-
liche Begnadigung anlasslich freudiger Ereignis-
se, etwa der Geburt des Thronfolgers, kann im
Rechtsstaat keinen Platz mehr haben.

Unter rechtsstaatlichen  Gesichtspunkten
nicht unproblematisch ist auch eine Begnadi-
gung allein aus Griinden der Staatsrason, bei-
spielsweise um einen Austausch von Spionen
durchfiihren zu kdnnen,28 da hier aus rein politi-
schen Gesichtspunkten in den Lauf der Gerech-
tigkeit eingegriffen wird. Das geltende Recht
bietet verschiedene Mdglichkeiten, auf derartige
Sachlagen angemessen zu reagieren, z.B. in
Form der Nichtverfolgung von politischen
Straftaten gem. § 153 d StPO oder in der Form
des Absehens von der Vollstreckung bei Ausliefe-
rung und Ausweisung gem. § 456 a StPO. Ein
Gnadenerweis aus Grinden der Staatsrason wird
daher nur in ganz seltenen Ausnahmesituatio-

nen gerechtfertigt sein. Insbesondere wird zu
fordern sein, dass andere gesetzlich vorgesehene
Maéglichkeiten nicht zur Verfligung stehen.

Nicht ohne Vorbehalte zu betrachten sind
auch Gnadenerweise zur Verfolgung rechtspoliti-
scher Ziele.

Eine solche gesetzeskorrigierende Gnaden-
praxis wirde den Gesetzesgehorsam aufheben
und die Kompetenz der Legislative, der es ob-
liegt dartiber zu befinden, ob eine Gesetzesande-
rung erforderlich ist, unterlaufen.

Diese Vorbehalte bestehen auch gegentber
Gnadenerweisen, die ausschlief3lich oder haupt-
sachlich darauf gerichtet sind, die Belegungszah-
len im Strafvollzug zu reduzieren. Das Begnadi-
gungsrecht ist kein geeignetes »Ventil« fir die
Uberbelegung im Strafvollzug.3® Bedenken sind
daher z.B. gegen die in einigen Landern prakti-
zierte generelle gnadenweise Aussetzung einer
Ersatzfreiheitsstrafe nach teilweiser VerbiiBung
geltend zu machen, insbesondere falls eine echte
Einzelfallpriifung nicht durchgefuhrt wird.

In diesem Zusammenhang zu erwéhnen sind
auch die félschlich als »Weihnachtsamnestie«
bezeichneten Sammelgnadenerweise anldsslich
des Weihnachtsfestes. In den Anfangsjahren der
Bundesrepublik Deutschland sind alle Lander
dazu Ubergegangen, Strafgefangene, deren re-
guldres Entlassungsdatum in die Zeit kurz vor
Weihnachten bis kurz nach Neujahr fiel, noch
im Dezember aus der Haft zu entlassen. Damit

»Zwar hat die Gnade im Laufe
der Rechtsgeschichte schon
héufiger die Rolle des Schritt-
machers fiir Reformen des
Rechts gespielt, z.B. bei der
Abschaffung der Todesstrafe.??
Aufgabe der Gnade ist es aller-
dings nicht, vermeintlich oder
tatsdchlich unzuléngliche
gesetzliche Regelungen zu
korrigieren, sondern im Einzel-
fall zu wirken«

sollten die familiaren Beziehungen gefestigt und
der Strafvollzug entlastet werden. Um eine
Gleichbehandlung der Gefangenen in den ein-
zelnen Landern zu gewahrleisten, wurde die
vorzeitige Haftentlassung 1971 zunéchst bun-
deseinheitlich in einer Verwaltungsvorschrift
(Nr. 197 Nr. 2 DVollzO) und mit Inkrafttreten
des Strafvollzugsgesetzes in § 16 StVollzG gere-

gelt. Nach § 16 Abs. 2 StVollzG kénnen nun-
mehr Gefangene, deren Strafende in die Zeit
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von 22. Dezember bis 2. Januar féallt, an dem
diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden
Werktag entlassen werden. Eine weitere Vor-
verlegung des Entlassungszeitpunktes sieht § 16
Abs. 3 StVollzG vor. Trotz dieser gesetzlichen Re-
gelung hat die Mehrzahl der Lander in der Folge-
zeit sukzessive wieder damit begonnen, weiterge-
hende kollektive Gnadenerweise zu gewéhren.
Im Jahr 2000 haben zwdlf Lander wieder »Weih-
nachtsamnestien« gewahrt. Lediglich Bayern,
Sachsen-Anhalt und Thiiringen erlassen weiter-
hin keine derartigen kollektiven Gnadenerweise
anlasslich des Weihnachtsfestes.

Die Fragwuirdigkeit dieser MaRnahme zeigt
sich bereits darin, dass sowohl das Strafende der
Gefangenen, die von dieser Maflnahme profitie-
ren sollen (engste Regelung: Strafende zwischen
1. Dezember und 7. Januar, weiteste Regelung:
Strafende zwischen 24. Oktober und 15. Januar)
als auch das Entlassungsdatum (zwischen 23.
Oktober und 1. Dezember) erheblich voneinan-
der abweichen. Die sogenannten Weihnachts-
amnestien fiihren zu einer erheblichen sachlich
nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von
den Verurteilten, deren Strafende zufalligerweise
in die Zeit um Weihnachten féllt und solchen
Verurteilten, bei denen dies nicht der Fall ist.

Auch Gnadenerweise aus Rechtsgriinden kom-
men nur bei besonderen Fallkonstellationen
in Betracht.

Aufgabe des Gnadenverfahrens kann es
schon mangels gleichwertiger Erkenntnismog-
lichkeiten nicht sein, als eine Art Superre-
visionsinstanz gerichtliche Entscheidungen auf
ihre inhaltliche Richtigkeit zu Gberprifen. Bei
naherem Hinsehen kann es daher auch kaum
verwundern, dass Verurteilte, die ihr Gnadenge-
such mit der bloRRen Behauptung begriinden, zu
Unrecht verurteilt worden zu sein, kaum eine
Chance auf eine Begnadigung haben. Die Uber-
prufung eines rechtskraftigen Urteils ist allen-
falls in dem eng gesteckten Rahmen der Vor-
schriften GOber die Wiederaufnahme des
Verfahrens gem. 8§ 359 ff. StPO mdglich. Die
Gnade ist demgegeniber grundsétzlich kein
Mittel um Gerichtsurteile zu korrigieren.3! Die
Rechtsicherheit ist ein Rechtsgut, das gleichbe-
rechtigt neben der materiellen Gerechtigkeit zu
den Prinzipien des Rechtsstaates gehort.32 Gna-
denerweise ausschlieBlich aus Rechtsgriinden
kommen daher allenfalls in Betracht, wenn ein
evidenter Rechtsfehler vorliegt, der auf andere
Weise nicht mehr zu beseitigen ist und dessen
Fortbestehen sich als grob unbillig darstellt, wie
z.B. die Verhangung einer Gesamtstrafe, die die
Summe aller Einzelstrafen deutlich ibersteigt.33

Der eigentliche Wirkungsbereich des Begnadi-
gungsrechts ist in der Begnadigung aus Billigkeits-
griinden oder Griinden der individualisierenden Ge-
rechtigkeit zu sehen.

Ein Gnadenerweis wird in diesem Fall deshalb
gewahrt, um die durch Licken und Méangel des
Gesetzes entstehenden unbilligen Harten abzu-
fangen. Im Vordergrund stehen aufRerrechtliche
Kategorien wie die Milde, die sich allerdings von
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den bereits im Gesetz vorgesehenen mildernden
Umstédnden (z.B. § 49 StGB) unterscheidet. Im
Regelfall wird es sich um Umstdnde handeln
mussen, die dem Gericht bei seiner Entschei-
dung noch nicht bekannt waren und daher
nicht bericksichtigt werden konnten. In Be-
tracht kommen insbesondere verénderte per-
sonliche Verhéltnisse oder nachtréaglich einge-
tretene neue Umstédnde.3* Diese Umsténde
mussen allerdings ein erhebliches Gewicht errei-
chen, um eine gnadenweise Abdnderung der

»Hdufigkeit und Umfang von
Amnestien kénnen auch
Indikatoren fiir den Zustand
eines Staates sein. Haufige
Amnestien konnen die Rechts-
sicherheit und das Vertrauen
der Biirger in den Rechtsstaat
untergraben«

rechtskraftig verhangten Sanktion rechtfertigen
zu konnen. Umstande, die eine Vielzahl von
Verurteilten in gleicher oder &hnlicher Weise
treffen, wie die mit einer Inhaftierung tblicher-
weise einhergehenden beruflichen, wirtschaft-
lichen, familidaren Schwierigkeiten, kdnnen da-
her fiir sich genommen regelmaRig schon aus
Grunden der Gleichbehandlung einen Gnaden-
erweis nicht rechtfertigen. Zumeist liegt ein
Blindel von besonderen Umstédnden vor, wenn
ein Gnadenerweis gewahrt wird.

Gnade ist daher eine Quelle, die im Rechts-
staat nur sparlich sprudeln kann.

Amnestie im Rechtsstaat

Neben dem Begriff Amnestie, der aus dem Grie-
chischen kommt und »das Vergessen, das Ver-
geben« bedeutet, findet auch der inhaltsgleiche
Begriff Straffreiheit Anwendung.

Ob und aus welchen Anlassen einzelne Staa-
ten Amnestien erlassen, wird durch verschiedene
Faktoren, insbesondere durch die Staatsform, in-
nenpolitische Bedingungen, den Zustand der
Strafrechtspflege und die Rechtstradition be-
stimmt.3> Mit dem Hinweis auf die Praxis in
anderen Staaten lassen sich daher Amnestie-
forderungen in der rechtspolitischen Diskussion
in der Bundesrepublik kaum begriinden.

So gab es in der Weimarer Republik eine Reihe
von Amnestien, die ihre Ursache in den politi-
schen Unruhen dieser Zeit hatten und Straf-
freiheit flr politisch motivierte Straftaten vor-
sahen.3” Demgegeniber ist die Bundesrepublik
Deutschland mit dem Erlass von Amnestie-
gesetzen wesentlich zurlickhaltender umge-

gangen. Grof3e Bundesamnestien beinhalten im
Wesentlichen nur die Straffreiheitsgesetze aus
den Jahren 1949, 1954, 1968 und 1970. Die
Straffreiheitsgesetze von 1949 und 1954 trugen
dem Umstand Rechnung, dass in der Mangelzeit
nach dem Krieg Straftaten begangen wurden,
die ohne diese auBergewthnlichen Lebensum-
stande regelméalig nicht begangen worden
waren. Die Straffreiheitsgesetze von 1968 und
1970 ergingen im Zusammenhang mit grof3en
Strafrechtsreformvorhaben (8. Strafrechtséande-
rungsgesetz und 3. Gesetz zur Reform des Straf-
rechts), durch die bisherige Strafvorschriften
aufgehoben oder ersetzt worden waren.

In der Strafrechtsreformgesetzgebung ist es
ferner zur Regel geworden, spezielle Amnestie-
vorschriften aufzunehmen, um die Aufhebung
oder Milderung von Strafvorschriften auch de-
nen zugute kommen zu lassen, die noch nach
dem alten Recht bestraft worden sind. Diese
»kleinen Amnestien« erweitern sozusagen den
Grundgedanken des § 2 Abs. 3 StGB, wonach
der Richter das mildeste Gesetz anzuwenden
hat, auch auf rechtskraftig verhéngte, aber noch
nicht vollstreckte Strafen.

Arten von Amnestien

Es wird allgemein zwischen vier Arten von Am-

nestien unterschieden:38

1. Unter der Jubel-Amnestie wird eine Amnestie
verstanden, die ihren Grund in einem beson-
deren, aber aulerrechtlichen Ereignis hat.
Beispielhaft zu nennen ist hier die Forderung
nach einer Amnestie anlésslich  des
Jahrtausendwechsels. Nicht ohne Grund ist
der Gesetzgeber entsprechenden Forderungen
jedoch nicht gefolgt. In einem Rechtsstaat hat
eine derartig motivierte Amnestie keine Be-
rechtigung. Ohne zwingende Griinde darf in
den geordneten Gang der Strafrechtspflege
nicht eingegriffen werden.

2. Die Schlussstrich-Amnestie hat den Zweck, die
Strafrechtspflege einer veranderten Wirklich-
keit anzupassen, wenn auflergewohnliche
Lebensverhaltnisse das ganze Volk oder groRRe
Teile davon betroffen und das Verhalten der
Menschen dahingehend beeinflusst haben,
dass unter diesen besonderen Verhéltnissen
Straftaten begangen wurden. Ein Beispiel hier-
fur sind die bereits erwahnten Straffreiheits-
gesetze 1949 und 1954, die einen Schlussstrich
unter die Folgen der unmittelbaren Nach-
kriegszeit setzen sollten.

3. Die Befriedungs-Amnestie ahnelt von der Motiv-
lage der »Schlussstrich-Amnestie«. Bei ihr soll
der innere Frieden erhalten oder wiederherge-
stellt werden, der durch politische Gegensétze
und die Form ihrer Austragung gestort ist.

4. Die Rechtskorrektur-Amnestie begleitet eine An-
derung des materiellen Strafrechts, durch das
Strafvorschriften aufgehoben oder abgemil-
dert wurden, indem sie diese Wirkung in die
Vergangenheit ausdehnt.
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Rechtstaatliche Anforderungen
an Amnestiegesetze

Ein Amnestiegesetz muss unter verfassungsrecht-
lichen Gesichtspunkten insbesondere folgende
Grundvoraussetzungen erfiillen:3® Die Amnestie
muss in Form eines allgemeinen Gesetzes
erlassen werden und auf einem - unter dem
Rechtsstaatsprinzip zu betrachtenden - legiti-
men Bedurfnis beruhen. Nicht zul&ssig ist die
offene oder die verdeckte Individualamnestie.
Auch eine Selbstbegiinstigung des Gesetzgebers
ist als &uRerst problematisch anzusehen.4 Des
weiteren darf ein Amnestiegesetz dem Gleich-
heitsgrundsatz nicht widersprechen; hierbei
ist der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
allerdings recht weit.

Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts ist fur Amnestiegesetze die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes in Form der
konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74 Nr. 1
i.V. m. Art. 72 Abs. 2 Nr. 3 GG eroffnet.4 Einer Zu-
stimmung des Bundesrats bedarf es danach nicht.

Die Tragweite der Amnestie wird regelmafRig
durch einen Straftatenkatalog und/oder die Angabe
einer Strafgrenze festgelegt. Amnestiegesetze be-
durfen dartiber hinaus einer zeitlichen Grenze, die
festlegt, welche Straftaten darunter fallen und wel-
che nicht mehr. Gerade die Zeitgrenze wirft aller-
dings Probleme auf, da sie auf diejenigen, die
wegen ihr nicht in den Genuss der Straffreiheit
kommen, in hohem MaRe ungerecht wirken
muss.#2 Im Hinblick darauf, dass durch ein Amne-
stiegesetz, das in die Zukunft wirkt, der strafgesetz-
liche Schutz und die Tétigkeit der Gerichte entwer-
tet wird, wird auch ein Vorauswirkungsverbot
gefordert.#® Aufgrund der Offentlichkeit und Dauer
des Gesetzgebungsverfahrens wird allerdings nicht
zu vermeiden sein, dass in einer gewissen Uber-
gangszeit Tater bereits bei Begehung der Straftat
damit rechnen koénnen, in den Genuss einer Am-
nestieregelung zu kommen.

Da zumeist der Grund einer Amnestie nicht
nur fur rechtskraftig verhangte Sanktionen Gul-
tigkeit hat, ist regelmaRig auch eine Niederschla-
gung anhéngiger Verfahren und Nichteinleitung
neuer Verfahren vorgesehen.

Ein Straffreiheitsgesetz macht allerdings weder
begangene Straftaten ungeschehen noch setzt es
Strafvorschriften aulRer Kraft. Es stellt weder eine
Wiederaufnahme des Verfahrens noch eine
Aufhebung des Urteils dar. Die Amnestie wirkt
auf Strafausspriiche vielmehr insoweit unmittel-
bar, als das Gesetz die erkannten Rechtsfolgen in
abschlieBender Weise erlédsst oder mildert. Sie ist
ein Vollstreckungshindernis fir rechtskraftig
erkannte Rechtsfolgen und im dbrigen ein
von Amts wegen zu beachtendes Verfolgungs-
hindernis.

Zusammenfassung
Sowohl durch Gnadenentscheidungen als auch

durch den Erlass von Amnestiegesetzen wird in
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erheblichem Mal3e in den Lauf der Gerechtigkeit
und den Aufgabenbereich der Judikative - sei es
durch ein Absehen von der Vollstreckung einer
rechtskraftig verhangten Sanktion, sei es durch
Nichtverfolgung von Straftaten - eingegriffen.
Ein solcher Eingriff von Exekutive und Legis-
lative in den Zusténdigkeitsbereich der Judikative
bedarf im modernen Rechtsstaat einer besonde-
ren Legitimation. Dies gilt fir die Amnestie auf-
grund der groReren Reichweite eines Gesetzes in
noch héherem MaRe als fur die Gnade. Es gibt
andererseits aber gewichtige Griinde, die einen
derartigen Eingriff zugunsten der Menschlichkeit
des Rechts rechtfertigen. Zum Schutze des
Rechtsstaates sollten allerdings Gnadentrager
und Gesetzgeber von ihren verfassungsrechtlich
gewahrten Mdglichkeiten stets sehr bewusst und
zuruckhaltend Gebrauch machen.

Hartmut Fischer ist Richter am OLG Miinchen

Anmerkungen:

1 Hinsichtlich der Debatte um eine Amnestie fiir SED-
Unrecht vgl. Schorlemmer und Gauck in DRiZ 1999,
S. 88 ff. sowie Wassermann, NJW 1998, S. 204.

Vgl. Meier, MschrKrim 2000, S. 176 ff., der auch die
Schwierigkeiten, empirische Erkenntnisse uber
Gnadenerweise zu erlangen, darstellt.

Der Beitrag befasst sich ausschlieflich mit der straf-
rechtlichen Seite dieser Begriffe und lasst bewusst
weitergehende Aspekte wie z.B. Steueramnestien
oder Gnadenentscheidungen im Disziplinarrecht
beiseite.

4 Vgl. Schéfer in Lowe-Rosenberg, StPO, 24. Aufl. vor

8§12 GVG Rdnr. 9.

5 vgl. Schafer a.a.0. vor § 12 GVG, Rdnr. 25 ff.

® BVerfGE 25, 352 ff.

7 BVerfGE 2, 213 ff., 219 in einer Entscheidung vom
22. April 1953 zum Straffreiheitsgesetz vom 31. De-
zember 1949.

8 Schétzler, Handbuch des Gnadenrechts, 2. Aufl., S. 8

9 Grewe, Gnade und Recht, 1936, S. 11 ff. m.w.N.

10 Grewe, a.a.0., S. 41.

1 BVerfGE 25, 352, 360.

12 Radbruch, Rechtsphilosophie, 4. Aufl., S. 276
3 BVerfGE 25, 352, 360.

14 Vgl. Schatzler, a.a.0., S. 11; Isak/Wagner, Strafvoll-

streckung, 6. Aufl., Rdnr. 699.

S schatzler, a.a.0., S. 121; Schafer, a.a.0. vor § 12 GVG,
Rdnr. 12.

16 Vgl. Schatzler, a.a.0., S. 122.

17 BVerfGE 25, 352 ff. In diesem Urteil wurde die ge-
gen eine ablehnende Gnadenentscheidung einge-
legte Verfassungsbeschwerde lediglich mit Stim-
mengleichheit zurlickgewiesen.

Vgl. zu diesem Meinungsstreit im Einzelnen Schéfer,
a.a.0. vor § 12 GVG, Rdnr. 23 ff.; Streng, JR 1997,
257 ff.

19 VerfGHE 18, 140, 146 ff.

20NJw 1974, 791 ff.

2L BverfGE 30, 108, 110.

22 Vgl. hierzu Schétzler, a.a.0., S. 122 ff.

Ruping, Die Gnade im Rechtsstaat, Festschrift fur
Friedrich Schaffstein, 1975, S. 32 ff.

24vgl. Schatzler, a.a.0., S. 14 ff., 33 ff., 64 ff.

25 Geerds, Gnade, Recht und Kriminalpolitik, 1960, S. 9 ff.;
Schéfer, a.a.0., vor § 12 GVG, Rdnr. 13 ff.

26 Merten, a.a.0., S. 48, 58; Schafer, a.a.0. vor § 12 GVG,
Rdnr. 14.

2z Radbruch, a.a.0., S. 277.

N

w

28 Vgl. Riping, a.a.0., S. 37 ff.

2 Vgl. Sarstedt, Amnestie und Gnade im Rechtsstaat als
Aufgabe, 1987, S. 93.

%0 Meier, a.2.0., S. 178.

31 Riiping, a.2.0., S. 39.

32 B\erfGE 7, 89, 92.

37,7 wird allerdings eine Begnadigung bei Rechtsan-
wendungsfehlern generell abgelehnt, vgl. Merten,
Rechtsstaatlichkeit und Gnade, 1978, S. 50.

34 Isak/Wagner, a.a.O., Rdnr. 702.

Vgl. Marxen, Rechtliche Grenzen der Amnestie,
1984, S. 3 ff.
6\V/gl. Merten, Rechtsstaatlichkeit und Gnade, 1978,
S. 18 ff.

37 Marxen, a.a.0., S. 12 ff.

3B schitzler, aa.0., S. 213.

39vgl. BVerfGE 2, 213 ff; 10, 234, 246; Schiinemann
ZRP 1984, 138 ff.

40 Marxen, a.a.0., S. 38 ff.

41 BVerfGE 2, 213 ff; ausfuihrlich hierzu Marxen, a.a.O.,
S. 19 ff.

42 Vgl. Sarstedt, a.a.O., S. 99.

43 Marxen, a.a.0., S. 25 ff.

25

IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 07:19:10, ©
Inhalts Im for oder

Ertaubnis st



https://doi.org/10.5771/0934-9200-2001-4-21

	Gnade und Amnestie in der rechtspolitischen Diskussion
	Abgrenzung der Begriffe
	Die Begnadigung
	Begnadigungsrecht und Rechtsstaatsprinzip
	Träger des Begnadigungsrechts und Gnadenverfahren
	Inhalt und Wirkung positiver Gnadenentscheidungen
	Motivation für positive Gnadenentscheidungen
	Amnestie im Rechtsstaat
	Arten von Amnestien
	Rechtstaatliche Anforderungen an Amnestiegesetze
	Zusammenfassung
	Anmerkungen

